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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN Zill1 BEBAUUNGSPLAN 

A. Planungsrechtlicbe Festsetzungen 

nach § 9 des Bundesbaugesetz es (BB8uG in der F-'assung 
vom 18.8.1976 (EGBl. I S. 2256) und §§ 1 - 27 der Bau­
nutzungsverordnung (BauNVO) in der' Fassung vom 
15.9.1977 (BGB1. I S. 1763). . 

., . Art der baul ichen Nutzung 
§ 9 Abs. ·1 Zi f f. 1 BBauG und §.§ 1-1 ? BauNVO 
In An'l1!endung von § -'1 4 (4) BauNVO wi rd f est g es etzt, 
daß in dem Gewerbegebiet nur "nicht wesentl i ch 
störende Betriebe" zUlä.ssig sind. 

r In Anwendung von § "1 (6) BauNVO wird festgesetzt, 
. daß im Gewerbegebiet Anlagen für sportliche Zwecke 
, gen er ell zuläss i g s ind. 

2. Maß der baulichen Nutzung 

§ 9 Abs. 1 Ziff. 1 BBauG und §§ 16 - 21 a BauNVO 
Siehe Planeintrag! -

In Anwendung von § 17 (5) BauNVO wird festgesetzt, 
daß im Gewerbegebiet als Ausnahme eine 
der Grundflächenzahl von 0,6 auf max. 0,8 zulässig 
ist, sofern die Geschoßflächenzahl nicht überschritten 
wird. 

3. öffAntliche Grünfläche 
§ 9 AbB. 1 Ziff. 15 BBauG 
Die ausgewiesene Grünfläche wird ent­
sprechend ihrer Nutz.ung 8) Ei "Spo rtanlage 11 bzw, "Rei t­

näher bes t immt. 

I n den S:r"Jn f l ächen rt und Be i tanla ge" s ir.ld 
der Nutzung di en en de un t erg eordnete Nebenanlagen im 
Si nne von 14 (1) BauNVO zulässig. 
In der Gr ünf l äch e fijr D8uerkleingärten sind Gartenlauben 
bi s max. 15 c bm zulässi g. (Vord äc h er bis max. m werd en( 
n ic.ht mi t a nge r echne t, Pen st.er Bind 1)i8 F1J8::K.'lrg zu l ä s sig. · 

4. Fläche für den Gemeinbedarf 

§ 9 Ans. 1 Ziff. 5 BBauG 
Die Gemeinbedsr f Afläche wird durc.h die Ein8chricbe 
in den Baus t reifen uutzungsmäßig festgelegt. 

5. Pflanzgebote/Pflanzer h altupgsgebote 

§ 9 Abs. 1 Ziff. 25 Bllsl1G 
Zur Rekultivierung und i3Apflan .zung des Geländes im 
Sinne einet' der umgebenden Landschaft angepaßten 
Bepflanzung, werden Pflanzgebote sowie Gebote zur 
Pflanzerhaltung fentgesetzt. 
(Di e spezi ellen Pflanz art en werd cm durch den Grün­
ordnungsplan geregelt) 



B. 

nach § 111 der IJsndesbauordnung für Baden-Württemberg 
(LBO) in der Fassung vom 20.6. ";972 (Ges .BI. S. 352) 

1 ... 

Die AuH(-mwände der Gartenlaube sind in naturbelassenera, 
lasierend oder deckend braun gestrichenem Holz auszu­
[fihren. Massive Gartenlauben sind unzulässig. 

Bed a chung der Gar t enlaub en sind gene i gt e Dachflächen 
mit Zieg eln, engobierten Wellasbestzementplatten oder 
ges l:mdeten Bitu rnenp app en · zul ässig. 

Im "z=en. tralen des i !:J" t 
zur UnterbrlIlgung von verelnSe1.genen Geraten und hater1.al 
ein Lagergebäude mit maximal 45 cbm zulässig. Ziff. B.1. 
I1 Gartenlauben" gilt ent spr echend. . ............ 



VERFAHRENSVERMERKE : 

__ ---------------------------r---------------------------. \ 

1. AUFSTELLUNGSBESGHLUSS: 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes wurde 

arn .. .. " .5.· .. ...... " ,,' .... ... . 
§ 2 Abs. (1) Bundesbaugesetz (BBauG) in 

der Fassu ng vom 18..8.1976 ' (BG BI. S. 2221) 

vom Gemeinderat der Tü-

bingen 

beschlossen und am .. ... ... .. .... 
öffentlich bekanntgemacht. 

2. BÜRGERBETEl LlGUNG 

Die BUrgerbeteiligloing erfolgte gern. § 2a 

Abs. 1 BBauG am ... 9 ... .. .NQY ... .J.9l8. ......... . 

bzw. in der Zeit vom J9, .. NQV·.JQ7ß .... . 
bis ... 2.4, ... N.OY ... J9.78 .. .. .. ' 

3. AUSLEGUNGSBESCH LUSS: 

Der Gemeinderat hat am ... .7 .... MA.I. 
den Bebauu ng.splan als Entwurf und dessen 

öffentliche Auslegung beschlossen. 

4. ÖFFENTLICHE AUSL.EGUNG: 

Der Bebauungs.planentwurf mit Begrün-

dung hat vQm) .e .... ........... .. 
bis ,, 2.$.: .. )W.N.! ... ... ... in Tübingen 

6ffentlich ausgelegen. 

5. SATZUNGSBESCH LUSS: 

Der BebauurIgsplan gemäß § 10 

BBauG 110m Gemeinderat der 

tätsstadt Tübingen am 17,SE.PI. . .1.9.79 .. .... 
als Satzung beschlo:ssen. 

6. GENEHMIGUNG: 

Der Bebauungsplan wurde durch Erlaß 

des Reg. Präs. T-übingen gemäß § 11 

BBauG 3m .. 22 .... JAt:t .. 1.9.8.'O' .... . .. 
mit Erlaß Nr . . ..11.36..1.79, . ................ . 
genehmigt. 

7 .INKRAFTTRETEN: : 

Die Geneh migung des Besauungsplanes 

wurde am ... 1J.F E.IB, 1.9.8.0 .......... .. .. 
gemäß § 12 BBauG ortsüblich bekannt 

gemacht . Mit dieser Bekanntmachung 

wurde der Bebauungsplan rechtsverbi ndlich. 
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Tübinger Höhen

 
Bei den Höhenangaben im zeichnerischen  

Teil des Bebauungsplans handelt es sich  

um Angaben im Tübinger Höhensystem. 


